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renz der Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terroris-
mus zu gewährleisten, sowie die Notwendigkeit, weiter die Transparenz zu fördern und 
Doppelarbeit zu vermeiden; 

 14. ist sich der anhaltenden Notwendigkeit bewusst, die Sichtbarkeit und Wirksam-
keit der Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung zu erhöhen und 
eine stärkere Zusammenarbeit, Koordinierung und Kohärenz zwischen den Institutionen 
der Vereinten Nationen sicherzustellen, mit dem Ziel, größtmögliche Synergie herbeizu-
führen, die Transparenz und eine erhöhte Effizienz zu fördern und Doppelarbeit zu ver-
meiden; 

 15. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalsekretärs in den Ziffern 123 und 
124 seines Berichts46 betreffend die Ernennung eines Koordinators der Vereinten Nationen 
für Terrorismusbekämpfung, bittet ihn, den Mitgliedstaaten weitere Einzelheiten zu diesem 
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und weiterhin auf ihr Ersuchen Hilfe zu leisten, insbesondere um ihnen bei der vollständi-
gen Erfüllung ihrer jeweiligen internationalen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Terro-
rismusfinanzierung behilflich zu sein; 

 24. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich stärker an der Tätigkeit des Arbeitsstabs 
Terrorismusbekämpfung zu beteiligen; 

 25. 




